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die nächstjährige Nutzung derselben nachteilig
einwirkt und deshalb nur ausnahmsweise ge¬
stattet werden kann , so wird in Höchstem Auf¬
träge Seiner Königlichen Hoheit , des Groß¬
herzogs , den Pächtern jener Außengroden das
Mähen von Andel auf denselben nach Michaelis,
in so ferne dazu nicht vom Amte eine besonde¬
re schriftliche Erlaubniß ertheilt worden , hiedurch
mit der Bestimmung untersagt , daß alles ohne
solche Erlaubniß von dem Pächter vorgenomme¬
ne verspätete Abmähcn und Fortschaffen von
Andel , ebenso wie jedes von sonstigen Einge¬
sessenen ohne Bewilligung des Amts ausgeführ¬
te Abmähen und Fortschaffen von Andel auf
jenen Außengroden , als Diebstahl an Gütern,
die zum Eigenthume des Staats gehören —
Art . 222 . II . 1 . und Art . 389 . des Strafge¬
setzbuchs—  angesehen und bestraft werden soll.

21 ) Regierungs - Bekanntmachung

vom 21 . April , xubl . den 25 . Apr.
18 3 5.

Erinnerung an Geschehener Anzeige zufolge , soll nächstens
weL 'Eaatsmi - ö" Paus die Herausgabe eines Nachdrucks der
und̂ dm *Erb!n vorzüglichsten deutschen Schriftsteller
des weil. Hof- beginnen , unter dem Titel : Bibliothek der deut-
ertheütm̂ Pr ^ - schen Classiker , eine vollständige Ausgabe ihrer
tzsiW. Werke , erläutert durch die zu ihrem Verstand-
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